XIX. EINLAGENSICHERUNG und ANLEGERENTSCHADIGUNG

Auszug aus dem 0Osterreichischen Bankwesengesetz in der Fassung 2011

§ 93. (1) Kreditinstitute, die sicherungspflichtige Einlagen geméaR Abs. 2 entgegennehmen oder
sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemafR Abs. 2a durchfiihren, haben der Sicherungseinrichtung
im Rahmen ihres Fachverbandes anzugehoéren. Gehért ein solches Kreditinstitut der Sicherungseinrichtung nicht
an, so erlischt seine Berechtigung (Konzession) zur Entgegennahme sicherungspflichtiger Einlagen gemaR Abs.
2 und zur Durchfiihrung sicherungspflichtiger Wertpapierdienstleistungen gemaf Abs. 2a; § 7 Abs. 2 ist
anzuwenden.

(2) Sicherungspflichtige Einlagen sind:

1. Einlagen gemaR § 1 Abs. 1 Z 1 und 12,

2. Guthaben, die sich aus auf einem Konto verbliebenen Betrédgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von
Bankgeschéften, der Erbringung von Zahlungsdiensten oder der Ausgabe von E-Geld ergeben und vom
Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen zuriickzuzahlen sind, sowie

3. Forderungen, die vom Kreditinstitut durch Ausstellung einer Urkunde verbrieft sind, ausgenommen Pfandbriefe,
Kommunalschuldverschreibungen und fundierte Bankschuldverschreibungen.

(2a) Sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen sind:

1. Das Depotgeschéft (§ 1 Abs. 1 Z 5),

2. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Instrumenten gemaf § 1 Abs. 1 Z 7 lit. b bis f,

3. das Loroemissionsgeschéft (8 1 Abs. 1 Z 11),

4. das Betriebliches Vorsorgekassengeschaft (§ 1 Abs. 1 Z 21).

Weiters haben der Sicherungseinrichtung alle Kreditinstitute des Fachverbandes anzugehdoren, die von der im § 1
Abs. 3 genannten Berechtigung zur Erbringung der Wertpapierdienstleistung nach 8 3 Abs. 2 Z 2 WAG 2007
Gebrauch machen.

(3) Jeder Fachverband hat eine Sicherungseinrichtung zu unterhalten, die alle diesem Fachverband
angehoérenden Kreditinstitute mit der Berechtigung zur Entgegennahme sicherungspflichtiger Einlagen und zur
Durchfiihrung sicherungspflichtiger Wertpapierdienst-eistungen aufzunehmen hat. Die Sicherungseinrichtungen
sind in der Form von Haftungsgesellschaften als juristische Personen zu betreiben. Die Sicherungseinrichtungen
haben alle Kreditinstitute und Zweigstellen von Kreditinstituten gemaR Abs. 7 mit der Berechtigung zur
Entgegennahme von Einlagen gemall Abs. 2 oder zur Durchfiihrung sicherungspflichtiger Wertpapier-
dienstleistungen nach Abs. 2a aufzunehmen. Die Sicherungseinrichtungen haben insgesamt zu gewéhrleisten,
dass, falls

1. Uber ein Mitgliedsinstitut der Konkurs eréffnet wird,

2. Uiber ein Mitgliedsinstitut die Geschaftsaufsicht angeordnet wird (§ 83),

3. hinsichtlich der gesicherten Einlagen eines Mitgliedsinstituts eine Zahlungseinstellung behdrdlich verfiigt wird
(8 70 Abs. 2, § 78), wobei diese Verfligung spatestens nach finf Arbeitstagen, nachdem die FMA erstmals
festgestellt hat, dass das gegenstandliche Mitgliedsinstitut seine falligen und rickzahlbaren Einlagen nicht
zuriickgezahlt hat, zu erfolgen hat, oder

4. die zustandigen Behdrden des Herkunftmitgliedstaates eines erganzend freiwillig angeschlossenen Kredit-
institutes (Abs. 7) die im Anhang Il Buchstabe b zur Richtlinie 94/19/EG vorgesehene Erklarung Uber die
Nichtverflgbarkeit der Einlagen abgegeben haben,

die Einlagen auf Verlangen des Einlegers und nach Legitimierung innerhalb von zwanzig Arbeitstagen, bei in
jeder Hinsicht auRergewdhnlichen Umstanden und in besonderen Fallen mit Bewilligung de FMA jedoch binnen
maximal dreiBig Arbeitstagen ausbezahlt werden. Liegen auf einem Anderkonto Einlagen fir Rechnung anderer
Personen vor, so haben diese Personen sich zu legitimieren und ihren Anspruch nachzuweisen. Soziale
Hartefélle sowie Kleineinlagen auf legitimierten Konten bis zu einer H6he von 2 000 Euro sind zeitlich bevorzugt
zu behandeln. Ist ein Strafverfahren im Sinne des Abs. 5 Z 3 anhéngig oder wurde die Behorde
(Geldwaschemeldestelle (8§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBI. | Nr.22/2002)) gemal § 41 Abs. 1
in Kenntnis gesetzt, so ist die Auszahlung bis zum rechtskréaftigen Abschluss des Strafverfahrens oder bis zur
Erklarung der Behorde (Geldwaschemeldestelle (8 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBI. |
Nr.22/2002)), dass kein Anlass zur weiteren Verfolgung besteht, auszusetzen; die Behérde (Geldwaschemelde-
stelle (8 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBI. | Nr.22/2002)) hat diese Erklarung bei Klarung des
Sachverhaltes  unverzuglich gegenuber der betroffenen  Sicherungseinrichtung abzugeben. Der
Sicherungseinrichtung stehen Ruckgriffsanspriiche gegen das betroffene Kreditinstitut in Hohe der geleisteten
Betrdge und der nachgewiesenen Kosten zu. Tritt einer der in Z 2 bis 4 genannten Félle ein, so ist das
Kreditinstitut verpflichtet, der Sicherungseinrichtung alle fir deren Tatigwerden notwendigen Informationen zu
geben, Unterlagen und Personal zur Verfiigung zu stellen und den erforderlichen Zugang zu EDV-Anlagen zu
ermoglichen. Im Fall der Z 1 trifft diese Verpflichtung den Masseverwalter. Die betreffende Sicherungseinrichtung
hat der FMA unverzlglich anzuzeigen, wenn ein Mitgliedskreditinstitut seinen Verpflichtungen, die sich aus
diesem Bundesgesetz ihr gegeniiber ergeben, nicht nachkommt.
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(3a) Die Sicherungseinrichtungen haben ebenfalls insgesamt zu gewahrleisten, dass bei Eintritt eines
Sicherungsfalles geméafR Abs. 3 oder bei Mitteilung der zu-sténdigen Behdrde gemaR Anhang Il Buchstabe b der
Richtlinie 97/9/EG uber die Feststellung bzw. Entscheidung gemafl Art. 2 Abs. 2 der genannten Richtlinie die
Forderungen eines Anlegers aus Wertpapierdienstleistungen gemaf Abs. 2a bis zu einem Hdéchstbetrag von 20
000 Euro oder Gegenwert in fremder Wahrung pro Anleger auf dessen Verlangen und nach Legitimierung
innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem H6he und Berechtigung der Forderung festgestellt wurden,
ausbezahlt werden. Die Bestimmungen des Abs. 3 Uber Gemeinschaftskonten, Anderkonten, anh&ngige
Strafverfahren im Sinne des Abs. 5 Z 3 sowie Uber Unterstiitzungs- und Informationspflichten gegeniiber der
Sicherungseinrichtung sind anzuwenden.

(3b) Die Sicherungseinrichtungen haben nach MaRgabe dieses Abschnitts Anleger fiir Forderungen aus
Wertpapierdienstleistungen gemaf Abs. 2a zu entschadigen, die dadurch entstanden sind, dass ein Kreditinstitut
oder eine Wertpapierfirma gemaR § 12 Abs. 1 WAG 2007 nicht in der Lage war, entsprechend den gesetzlichen
oder vertraglichen Regelungen

1. Gelder zuruckzuzahlen, die Anlegern geschuldet werden oder gehdren und fir deren Rechnung im
Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen gehalten werden oder

2. den Anlegern Instrumente zuriickzugeben, die diesen gehdren und fir deren Rechnung im Zusammenhang mit
Wertpapiergeschéften gehalten, verwahrt oder verwaltet werden.

(3c) Forderungsberechtigte aus Wertpapierdienstleistungen kénnen wéhrend eines Zeitraums von einem Jahr ab
der Kundmachung des Eintritts eines Sicherungsfalles gemal Abs. 3 oder der Mitteilung der zu-sténdigen
Behérde gemal Anhang Il Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG Uber die Feststellung bzw. Entscheidung gemaf
Art. 2 Abs. 2 der genannten Richtlinie ihre Anspriche bei der Sicherungseinrichtung anmelden. Die
Sicherungseinrichtung kann jedoch einem Anleger nicht unter Berufung auf den Ablauf dieser Frist die
Entschadigung verweigern, wenn der Anleger nicht in der Lage war, seine Forderung rechtzeitig geltend zu
machen.

(3d) Die Sicherungseinrichtung hat im Fall von Forderungen aus Guthaben auf Konten, die nach den
Bestimmungen dieses Abschnitts sowohl als gesicherte Einlage als auch als sicherungspflichtige Forderung aus
Wertpapiergeschaften entschadigt werden kénnen, die Zuordnung dieser Forderungen gemalR Z 1 und 2
vorzunehmen; es besteht kein Anspruch eines Glaubigers auf Doppelentschadigung dadurch, dass fiir ein und
dieselbe Forderung nach beiden Systemen Entschadigung ausbezahlt wird.

1. Gelder, die dem Kreditinstitut oder der Wertpapierfirma zum Erwerb von Instrumenten anvertraut wurden, sind
der Einlagensicherung zuzuordnen;

2. Guthaben, die sich unmittelbar aus der Gutschrift von Ertragen, Verauf3erungen und sonstigen Abrechnungen
von Wertpapiergeschéaften ergeben, sind der Anlegerentschadigung zuzurechnen, so ferne sie nicht bereits auf
einem verzinsten Konto eines zum Betrieb des Einlagengeschéfts berechtigten Kreditinstituts gutgeschrieben
sind;

3. Vermdgenswerte, die einer Veranlagungsgemeinschaft einer BV-Kasse zugeordnet sind, sind unabhéngig von
der Art der Veranlagung der Anlegerentschadigung zuzurechnen; der Hochstbetrag von 20 000 Euro geméanR Abs.
3a bezieht sich beim Betrieblichen Vorsorgekassengeschéft jeweils auf die Abfertigungsanwartschaft oder die
Anwartschaft auf eine Selbstandigen-vorsorge des einzelnen Anwartschaftsberechtigten der BV-Kasse.

(4) Fur Einlagen gemaf Abs. 2 von Glaubigern, die keine natiirlichen Personen sind, ist abweichend von Abs. 3
die Zahlungspflicht der Einlagensicherung mit einem Hdéchstbetrag von 50 000 Euro pro Einleger begrenzt; bei
Wertpapierdienstleistungen gemal Abs. 2a von Glaubigern, die keine natiirlichen Personen sind, ist unbeschadet
des in Abs. 3a genannten Hochstbetrages die Zahlungspflicht der Sicherungseinrichtung mit 90 vH der Forderung
aus Wertpapiergeschaften pro Anleger begrenzt. Einlagen auf einem Konto, Giber das zwei oder mehr Personen
als Gesellschafter einer offenen Gesellschaft, einer Kommanditgesellschaft, einer Gesellschaft birgerlichen
Rechts oder einer dieser Gesellschaftsformen entsprechenden Gesellschaft nach dem Recht eines
Mitgliedstaates oder eines Drittlandes verfligen kdnnen, werden bei der Berechnung der Obergrenze dieses
Absatzes zusammengefasst und als Einlage eines Einlegers behandelt; dies gilt in gleicher Weise fiir Guthaben
und sonstige Forderungen aus Wertpapiergeschaften. Die Sicherungseinrichtung ist berechtigt,
Entschadigungsforderungen mit Forderungen des Kreditinstitutes aufzurechnen. § 19 Abs. 2 10 ist in allen Fallen
der Auszahlung gesicherter Einlagen oder Forderungen aus Wertpapiergeschéaften anzuwenden.

(4a) Mehrfachauszahlungen sind nur dann zuldssig, wenn gesicherte Einlagen auf legitimierten

Gemeinschaftskonten vorliegen oder wenn die aus einem legitimierten Konto berechtigten Einleger ihren
Anspruch nachweisen.
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(5) Folgende Einlagen und Forderungen aus Wertpapiergeschaften sind von der Sicherung durch die
Sicherungseinrichtung ausgeschlossen:

1. Einlagen, die andere Kredit- oder Finanzinstitute oder Wertpapierfirmen im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung getatigt haben,

la. Forderungen aus Wertpapiergeschaften anderer Kredit- oder Finanzinstitute oder Wertpapierfirmen,

2. Eigenmittelbestandteile gemaf § 23 ohne Riicksicht auf ihre Anrechenbarkeit,

3. Einlagen und Forderungen in Zusammenhang mit Transaktionen, auf Grund derer Personen in einem
Strafverfahren wegen Geldwéascherei rechtskréftig verurteilt worden sind (88 165 und 278a Abs. 2 StGB),

4. Einlagen und Forderungen von Staaten und Zentralverwaltungen sowie Einlagen und Forderungen regionaler
und ortlicher Gebietskdrperschaften,

5. Einlagen und Forderungen von Organismen flir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Richtlinie
85/611/EWG), Kapitalanlagegesellschaften und Kapitalanlagefonds sowie Einlagen und Forderungen von
Unternehmen der Vertragsversicherung, Pensionskassen, Pensions- und Rentenfonds,

6. Einlagen und Forderungen von

a) Geschéftsleitern und Mitgliedern gesetzlich oder satzungsgemafl zustandiger Aufsichtsorgane des
Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemaf § 12 Abs. 1 WAG 2007 sowie bei Kreditgenossenschaften von
ihren Vorstandsmitgliedern,

b) perstnlich haftenden Gesellschaftern von Kreditinstituten oder Wertpapierfirmen in der Rechtsform einer
Personengesellschaft des Handelsrechts,

c) Einlegern und Forderungsberechtigten, die zumindest 5 vH des Kapitals des Kreditinstitutes oder der
Wertpapierfirma gemaR 8 12 Abs. 1 WAG 2007 halten,

d) Einlegern und Forderungsberechtigten, die mit der gesetzlichen Kontrolle der Rechnungslegung des
Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemaf § 12 Abs. 1 WAG 2007 betraut sind und

e) Einlegern und Forderungsberechtigten, die eine der in lit. a bis d genannten Funktionen in verbundenen
Unternehmen (8 244 UGB) des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemaR § 12 Abs. 1 WAG 2007
innehaben, wobei Beteiligungen, die unter den Schwellen gemafR § 24 Abs. 3a liegen, die Ausnahme geman
dieser lit. nicht auslosen,

7. Einlagen und Forderungen naher Angehdriger (8§ 72 StGB) der unter Z 6 genannten Einleger oder
Forderungsberechtigten, die fir Rechnung der unter Z 6 genannten Einleger oder Forderungsberechtigten
handeln, sowie Dritter, die fir Rechnung der unter Z 6 genannten Einleger oder Forderungsberechtigten handeln,
8. Einlagen und Forderungen anderer Gesellschaften, die verbundene Unternehmen (8 244 UGB) des
betroffenen Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemaf § 12 Abs. 1 WAG 2007 sind,

9. Einlagen und Forderungen, fur die der Einleger oder Forderungsberechtigte vom Kreditinstitut oder von der
Wertpapierfirma gemaf § 12 Abs. 1 WAG 2007 auf individueller Basis Zinssatze oder andere finanzielle Vorteile
erhalten hat, die zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma
geman § 12 Abs. 1 WAG beigetragen haben,

10. Schuldverschreibungen des Kreditinstitutes oder der Wertpapierfirma gemafl 8 12 Abs. 1 WAG 2007 und
Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und Solawechseln,

11. Einlagen und Forderungen, die nicht auf Euro, Schilling, Landeswahrung eines Mitgliedstaates oder auf ECU
lauten, wobei diese Einschrankung jedoch nicht fur Finanzinstrumente gemafi § 1 Z 6 WAG 2007 gilt, sowie

12. Einlagen und Forderungen von Unternehmen, die die Voraussetzungen fur groRe Kapitalgesellschaften im
Sinne des § 221 Abs. 3 UGB erfillen.

(6) Nach den Abs. 1 bis 5 sind auch jene Einlagen gesichert, die ein Kreditinstitut gemaR 8§ 10 in einem
Mitgliedstaat oder in einer Zweigstelle in einem Drittland entgegennimmt. Dies gilt auch fiir Forderungen aus
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen, die geméaR 8§ 10 in einem Mitgliedstaat oder in einer Zweigstelle
in einem Drittland getatigt werden. Gewahrleistet die Einlagensicherungseinrichtung oder das
Anlegerentschadigungssystem in diesem Mitgliedstaat h6here oder weitergehende Sicherung von Einlagen oder
Forderungen als die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5, so gilt fur die von der &sterreichischen
Sicherungseinrichtung zu leistende Entschadigung ausschlieRlich die Regelung dieses Bundesgesetzes.

(7) Kreditinstitute gemalR § 9 Abs. 1, die in Osterreich Uiber eine Zweigstelle sicherungspflichtige Einlagen
entgegennehmen oder sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemaf Abs. 2a erbringen, sind, sofern sie
in ihrem Heimatland einer Einlagensicherungseinrichtung im Sinne der Richtlinie 94/19/EG oder einem
Anlegerentschadigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehdren, berechtigt, sich der
Sicherungseinrichtung jenes Fachverbandes ergénzend zu der Einlagensicherungseinrichtung oder zum
Anlegerentschadigungssystem ihres Herkunftmitgliedstaates anzuschlieBen, dem sie ihrem Institutstyp nach
angehoren wirden, wenn sie ein Osterreichisches Kreditinstitut waren; sind sie auf Grund dessen keinem
Fachverband zuordenbar, so kdnnen sie sich jenem Fachverband anschlieRen, dessen Mitglieder im Institutstyp
dem betreffenden Kreditinstitut am &hnlichsten sind. Dieser ergédnzende Anschluss gilt nur beziglich der in
Osterreich entgegengenommenen Einlagen und erbrachten sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen und
nur insoweit, als die Abs. 1 bis 5 eine hdhere oder weitergehende Sicherung von Einlagen oder Forderungen aus
Wertpapierdienstleistungen gewahrleisten als das Einlagensicherungssystem oder das
Anlegerentschadigungssystem des Herkunftmitgliedstaates des Kreditinstitutes. Die Sicherungseinrichtung hat
die freiwillig ergdnzend angeschlossenen Kreditinstitute (§ 9 Abs. 1) zu verpflichten, fur den Fall einer Auszahlung
gesicherter Einlagen oder Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen unverziglich anteilsmafRige Beitrage zu
leisten. Bei der Festsetzung der anteilsméRigen Beitrdge ist § 93a anzuwenden. Hierbei darf das freiwillig
ergénzend angeschlossene Kreditinstitut nicht schlechter gestellt werden als ein dsterreichisches Kreditinstitut.
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Hat ein freiwillig ergdnzend angeschlossenes Kreditinstitut mehrere Zweigstellen in Osterreich, so sind diese bei
der Berechnung der Einlagen gemafR Abs. 2 und Forderungen gemaR Abs. 2a sowie bei der Berechnung der
Beitragsleistung gemaf § 93a als eine Zweigstelle zu betrachten.

(7a) Wertpapierfirmen gemal § 12 Abs. 1 WAG 2007, die in Osterreich iiber eine Zweigstelle sicherungspflichtige
Wertpapierdienstleistungen gemaR Abs. 2a Z 1 bis 3 erbringen, sind, sofern sie in ihrem Heimatland einem
Anlegerentschadigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehdren, berechtigt, sich der
Sicherungseinrichtung jenes  Fachverbandes ergédnzend zum  Anlegerentschadigungssystem ihres
Herkunftsmitgliedstaates anzuschlieBen, dem sie ihrem Institutstyp nach angehéren wirden, wenn sie ein
osterreichisches Kreditinstitut waren; sind sie auf Grund dessen keinem Fachverband zuordenbar, so kdnnen sie
sich jenem Fachverband anschlieRen, dessen Mitglieder im Institutstyp der betreffenden Wertpapierfirma am
&hnlichsten sind. Fur Wertpapierfirmen gemaR § 12 WAG 2007, die in Osterreich Wertpapierdienstleistungen
gemal § 3 Abs. 2 Z 2 WAG 2007 erbringen und diese Dienstleistungen das Halten von Geld, Wertpapieren oder
sonstigen Instrumenten nicht umfassen, so dass der Erbringer der Dienstleistungen diesbeziiglich zu keiner Zeit
Schuldner seiner Kunden werden kann, gilt hingegen § 78 WAG 2007. Der erganzende Anschluss gilt nur
beziiglich der in Osterreich erbrachten sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen gemaR Abs. 2a Z 1 bis 3
und nur insoweit, als die Abs. 1 bis 5 eine hohere oder weitergehende Sicherung von Forderungen aus
Wertpapierdienstleistungen gewahrleisten als das Anlegerentschadigungssystem des Herkunftsmitgliedstaates
der Wertpapierfirma. Die Sicherungseinrichtung hat die freiwillig ergénzend angeschlossenen Wertpapierfirmen
zu verpflichten, fur den Fall einer Auszahlung gesicherter Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen
unverziglich anteilsmaRige Beitrage zu leisten. Bei der Festsetzung der anteilsmafRigen Beitrage ist § 93b
sinngemaf anzuwenden. Hierbei darf die freiwillig erganzend angeschlossene Wertpapierfirma nicht schlechter
gestellt werden als ein nach Institutstyp und Geschéaftsgegenstand vergleichbares dsterreichisches Kreditinstitut.
Hat eine freiwillig erganzend angeschlossene Wertpapierfirma mehrere Zweigstellen in Osterreich, so sind diese
bei der Berechnung der Forderungen gemaR Abs. 2a und bei der Berechnung der Beitragsleistung gemaf 8§ 93b
als eine Zweigstelle zu betrachten.

(8) Kreditinstitute gemaR den Abs. 1 und 7, die in Osterreich sicherungspflichtige Einlagen entgegennehmen,
haben das anlagesuchende Publikum durch Aushang im Kassensaal Uber die fiir die Sicherung der Einlagen
geltenden Vorschriften dieses Bundesgesetzes sowie gegebenenfalls Uber die Vorschriften des
Herkunftmitgliedstaates oder des Drittlandes, falls die von einer Zweigstelle eines auslandischen Kreditinstitutes
entgegengenommenen Einlagen nach den Vorschriften dieses Drittlandes gesichert sind, zu informieren. Jedem
Einleger ist bei Anknipfung einer Geschaftsverbindung Uber sicherungspflichtige Einlagen, spatestens bei
Vertragsabschluss, eine Information in deutscher Sprache schriftlich und kostenlos auszuhandigen, die in leicht
verstandlicher Form Angaben Uber die Sicherungseinrichtung, der das Kreditinstitut angehort, sowie Uber Hohe
und Umfang der Deckung einschlie8lich der in Abs. 5 genannten Ausnahmen von der Einlagensicherung enthalt.
Auf Wunsch des Einlegers sind ihm detaillierte schriftliche Informationen tber die Einlagensicherung kostenlos
auszuhandigen. Die Verpflichtung zur Aushandigung der vorgenannten Informationen an Einleger gilt auch fur
Kreditinstitute, die sicherungspflichtige Einlagen im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs entgegennehmen.

(8a) Kreditinstitute gemaR den Abs. 1 und 7, die in Osterreich sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen
durchfuhren, und Wertpapierfirmen gemafR Abs. 7a haben das anlagesuchende Publikum durch Aushang im
Kassensaal Uber die fur die Anlegerentschadigung geltenden Vorschriften dieses Bundesgesetzes sowie
gegebenenfalls Uber die Vorschriften des Herkunftmitgliedstaates oder des Drittlandes, falls die von einer
Zweigstelle eines auslandischen Kreditinstitutes oder einer ausléndischen Wertpapierfirma durchgefiihrten
Wertpapierdienstleistungen nach den Vorschriften dieses Drittlandes einem Entschadigungssystem unterliegen,
zu informieren. Jedem Anleger ist bei AnkniUpfung einer Geschéftsverbindung Uber sicherungspflichtige
Wertpapierdienstleistungen, spatestens bei Vertragsabschluss, eine Information in deutscher Sprache schriftlich
und kostenlos auszuhandigen, die in leicht verstandlicher Form Angaben Uber das Entschadigungssystem, dem
das Kreditinstitut oder die Wertpapierfirma angehort, sowie Uber Hohe und Umfang der Deckung enthalt. Auf
Wunsch des Anlegers sind ihm detaillierte schriftliche Informationen tber die Anlegerentschadigung kostenlos
auszuhandigen. Die Verpflichtung zur Aushandigung der vorgenannten Informationen an Anleger gilt auch fur
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, die sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungsgeschafte im Wege des
freien Dienstleistungsverkehrs erbringen.

(9) Kommt das freiwillig ergédnzend angeschlossene Kreditinstitut seinen Verpflichtungen nicht nach, so hat die
betreffende Sicherungseinrichtung hievon die FMA unverziglich zu verstindigen. Diese hat das freiwillig
ergdnzend angeschlossene Kreditinstitut unter gleichzeitiger Benachrichtigung der zustédndigen Behérde des
Herkunftmitgliedstaates des Kreditinstitutes aufzufordern, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Kommt das
freiwillig ergdnzend angeschlossene Kreditinstitut trotz dieser MaBnahmen seinen Verpflichtungen nicht nach, so
kann es von der Sicherungseinrichtung unter Setzung einer Kundigungsfrist von zwdlf Monaten mit Zustimmung
der zustandigen Behdrde des Herkunftmitgliedstaates ausgeschlossen werden. Die vorstehenden Bestimmungen
gelten auch fir freiwillig erganzend angeschlossene Wertpapierfirmen. Vor dem Zeitpunkt des Ausschlusses
getatigte Einlagen bleiben bis zu ihrer Falligkeit erganzend gesichert. Vor dem Zeitpunkt des Ausschlusses
erbrachte Wertpapierdienstleistungen verbleiben nach diesem Zeitpunkt in der Deckung der ergéanzenden
Anlegerentschadigung. Die Einleger und Anleger sind von der Sicherungseinrichtung vom Wegfall der
ergdnzenden Deckung durch Verlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie in zumindest einer weiteren
bundesweit erscheinenden Tageszeitung zu benachrichtigen.
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Das ausgeschlossene Institut hat den Umstand des Wegfalls der ergdnzenden Deckung im Kassensaal
auszuhangen sowie in seiner Werbung und in den Vertragsurkunden deutlich erkennbar anzumerken.

(10) Kreditinstitute, die in einem anderen Mitgliedstaat im Wege der Niederlassungsfreiheit Zweigstellen er-
richten, sind beziglich der in diesem Mitgliedstaat entgegengenommenen Einlagen im Sinne des Abs. 7 und
erbrachten Wertpapierdienstleistungen im Sinne des Abs. 7a in gleicher Weise berechtigt, sich einem dortigen
Einlagensicherungs- und Anlegerentschadigungssystem ergénzend anzuschlieBen. Die FMA hat bei Eintritt eines
Sicherungsfalles gemaf? Abs. 3 Z 1 bis 3 gegenuber der zustandigen Behtrde des Aufnahmemitgliedstaates die
in Anhang Il Buchstabe b der Richtlinie 94/19/EG vorgesehene Erklarung Uber die Nichtverfiigbarkeit der
Einlagen und (oder) die im Anhang Il Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG vorgesehene Mitteilung abzugeben.

(11) Die Werbung mit der Zugehdérigkeit zu einem Ein-lagensicherungs- oder Anlegerentschadigungssystem ist
nur insoweit zulassig, als sich diese auf die Nennung des Sicherungssystems beschrankt, dem das betreffende
Kreditinstitut oder die Wertpapierfirma als Mitglied angehort.

§ 93a. (1) Die Sicherungseinrichtungen haben ihre Mitgliedsinstitute zu verpflichten, fiir den Fall einer Auszahlung
gesicherter Einlagen oder von Entschadigungen fir gesicherte Wertpapierdienstleistungen unverziglich
anteilsmafige Beitrdge zu leisten; die Beitragsaufbringung fur nach Mafl3gabe der 8§ 93 bis 93c gesicherte
Einlagen beschrankt sich auf das AusmafRd von héchstens 50 000 Euro je Einleger. Die Sicherungseinrichtungen
haben jene organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, die die unverzigliche Bemessung und Auszahlung der
gesicherten Forderungen ermdglichen. Sofern nicht Abs. 4 anzuwenden ist, gilt die Beitragspflicht zunachst,
unbeschadet des Abs. 2, nur fiir die Mitgliedsinstitute der Sicherungseinrichtung des betroffenen Fachverbandes.
Die Beitrage der Mitgliedsinstitute sind im Fall einer Auszahlung gesicherter Einlagen nach dem Anteil der
gesicherten Einlagen (8 93 Abs. 2 bis 5) an der Summe der gesamten gesicherten Einlagen (nach Maf3gabe der
entsprechenden Bestimmungen gemaf3 § 93 Abs. 2 bis 5) zum vorhergehenden Bilanzstichtag zu bemessen. Im
Fall einer Auszahlung einer Entschadigung fur gesicherte Wertpapierdienstleistungen erfolgt die Bemessung
nach § 93b. Die Mitgliedsinstitute sind jedoch im Geschéftsjahr insgesamt héchstens zu Beitragsleistungen im
Ausmafd von 1,5 vH der Bemessungsgrundlage gemall § 22 Abs. 2, zuzilglich des 12,5-fachen des
Eigenmittelerfordernisses fiir die Positionen des Handelsbuchs gemall 8 220 Abs. 2 Z 1, 3 und 6 bei
Kreditinstituten, die 8 220 anwenden, zum letzten Bilanzstichtag verpflichtet, wobei sich bei mehrfacher
Inanspruchnahme innerhalb eines Zeitraumes von funf Geschaftsjahren die Bemessungsgrundlage gemaR § 22
Abs. 2 um die bereits in Anspruch genommenen Betrdge multipliziert mit dem Faktor 40 reduziert; dies gilt
sinngemal? fir freiwillig ergdnzend angeschlossene Kreditinstitute und Wertpapierfirmen gemai § 93 Abs. 7 und
7a. Im selben Ausmafl haften die Mitgliedsinstitute auch fir gegen die Sicherungseinrichtung gerichtlich
festgestellte Schadenersatzanspriiche; dies gilt sinngeman fur freiwillig ergdnzend angeschlossene Kreditinstitute
und Wertpapierfirmen gemaf § 93 Abs. 7 und 7a.

(2) Kann die betroffene Sicherungseinrichtung die Auszahlung gesicherter Einlagen oder Forderungen nicht voll
leisten, so sind die Sicherungseinrichtungen der Ubrigen Fachverbédnde verpflichtet, zur Deckung des
Fehlbetrages unverziglich anteilsmaflige Beitrage zu leisten. Bei der Bemessung der Anteile sind Abs. 1 und §
93b sinngemal anzuwenden. Diesen Sicherungseinrichtungen stehen Ruckgriffsanspriche in der Hohe der
geleisteten Beitrdge auf eine Sicherungssumme bis 20 000 Euro pro gesichertem Anspruch und der
nachgewiesenen Kosten gegen die erstbetroffene Sicherungseinrichtung zu.

(3) Die Sicherungseinrichtungen haben unverziiglich dem Bundesminister flr Finanzen jenen Betrag mitzuteilen,
der sich aus der Summe der Betrage ergibt, die die Differenz zwischen 50 000 Euro und der jeweiligen Einlage
bilden. Der Bundesminister fiir Finanzen hat der Sicherungseinrichtung den Differenzbetrag so rechtzeitig zur
Verfligung zu stellen, dass die Frist fir die Auszahlung gemall § 93 Abs. 3 gewahrt wird. Konnen die
Sicherungseinrichtungen insgesamt die Auszahlung der gesicherten Einlagen bis zu einem Ausmafd von 50 000
Euro oder der gesicherten Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen bis zu einem Ausmalf3 von 20 000 Euro
nicht voll leisten, so hat die erstbetroffene Sicherungseinrichtung zur Erflllung der restlichen Aus-
zahlungsverpflichtungen Darlehen aufzunehmen oder Schuldverschreibungen auszugeben. Der Bundesminister
fur Finanzen kann nach MafRgabe besonderer gesetzlicher Ermachtigung die Bundeshaftung fir diese
Verpflichtungen Gbernehmen. Dem Bund steht bei Inanspruchnahme aus diesen Haftungen innerhalb eines
Zeitraumes von fiinf Jahren nur zweimal ein Rickgriffsanspruch gegen dieselbe Sicherungseinrichtung zu. Dieser
Ruckgriffsanspruch ist auf den Betrag, der sich aus dem Anspruch auf die Jahresbeitragsleistung der
Mitgliedsinstitute der erstbetroffenen Sicherungseinrichtung gemalRR Abs. 1 zum Zeitpunkt des Ruckgriffs
errechnet, begrenzt.
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(4) Im Fall der Auszahlung gesicherter Einlagen oder Forderungen

1. eines freiwillig ergdnzend angeschlossenen Kreditinstitutes gemaf § 93 Abs. 7,

l1a. einer freiwillig ergédnzend angeschlossenen Wertpapierfirma gemaR § 93 Abs. 7a,

2. eines Kreditinstitutes, dem die Konzession nach dem 30. Juni 1996 erteilt wurde, oder

3. eines Kreditinstitutes, das nach dem 30. Juni 1996 den Fachverband wechselt,

haben alle Sicherungseinrichtungen unverziiglich anteilsmaRige Beitrage zu leisten. Bei der Bemessung der
Anteile ist Abs. 1 und 8§ 93 b sinngeméafd anzuwenden. Die Institute sind verpflichtet, der Sicherungseinrichtung
ihres Fachverbandes alle Informationen zu erteilen, die sie fur die Erfullung dieser Verpflichtung benétigt. Die
Sicherungseinrichtungen sind erméchtigt, die fur die Erfullung ihrer Verpflichtung erforderlichen Informationen
untereinander auszutauschen. Institute gemalR Z 1 bis 3 gehdren fur die Dauer von zehn Jahren ab dem
Zeitpunkt des freiwillig ergdnzenden Anschlusses geméafl Abs. 7 oder 7a, der Konzessionserteilung oder des
Fachverbandswechsels einem gesonderten Rechnungskreis im Rahmen ihrer Sicherungseinrichtung an. Nach
Ablauf von zehn Jahren erlischt die Zugehdrigkeit zum gesonderten Rechnungskreis, im Sicherungsfall sind ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr die Bestimmungen dieses Absatzes, sondern jene des Abs. 1 anzuwenden.

(5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn die zustandige Sicherungseinrichtung beschlief3t, das Institut gemaR Abs.
4 7 1 bis 3 von der Anwendung der zehnjéahrigen Frist des Abs. 4 zu entbinden. Kreditinstitute gemaR Abs. 4 Z 2
kénnen mit mehrheitlicher Zustimmung der Eigentimer auch in die Sicherungseinrichtung jenes Fachverbandes
aufgenommen werden, dem die Eigentiimer selbst mehrheitlich angehéren; diesfalls ist auch die Zustimmung der
Sicherungseinrichtung desjenigen Fachverbandes, dem diese Eigentimer angehdren, erforderlich.

(6) Sicherungseinrichtungen kodnnen abgesehen von der Auszahlung sicherungspflichtiger Einlagen
(Forderungen) gemal den vorstehenden Bestimmungen mit Zustimmung ihrer Mitgliedsinstitute zur Sanierung
von in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Instituten beitragen. Fir die Zustimmung gelten die
Mehrheitserfordernisse des § 147 Abs. 1 10 mit der Maflgabe, dass an Stelle der Forderungen die im
Sicherungsfall zu leistenden Beitrége treten. Bei der Sanierung von Instituten gemafi Abs. 4 Z 1 bis 3 ist wahrend
der Zugehdrigkeit zum gesonderten Rechnungskreis die Zustimmung aller Sicherungseinrichtungen erforderlich;
fur die Beschlussfassung innerhalb der einzelnen Sicherungseinrichtungen gilt der zweite Satz.

(7) Alle Sicherungseinrichtungen haben im Rahmen eines Frihwarnsystems zusammenzuarbeiten und die hierfur
erforderlichen Informationen auszutauschen; fir die Erteilung und den Austausch der Informationen gilt Abs. 4
sinngemalf. Alle einer Sicherungseinrichtung angeschlossenen Institute haben dieser jene Auskiinfte zu erteilen,
die fur die Wahrnehmung der Aufgaben des Frihwarnsystems bendtigt werden.

(8) Die Sicherungseinrichtung hat

1. ihre Jahresabschliisse langstens innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschéftsjahres der FMA
und der Oesterreichischen Nationalbank vorzulegen und

2. der FMA das Ausscheiden eines Institutes aus der Sicherungseinrichtung unverziglich zu melden.

(9) Die Sicherungseinrichtungen haben mit den Einlagensicherungs- und Anlegerentschadigungssystemen der
Mitgliedstaaten gemaf? Anhang Il der Richtlinie 94/19/EG und gemaR Anhang Il der Richtlinie 97/9/EG und in den
in 8§ 93 Abs. 7, 8, 9 und 10 genannten Fallen zusammenzuarbeiten. Kreditinstitute gemal § 9 Abs. 1 und
Wertpapierfirmen gemaR § 12 Abs. 1 WAG 2007, die in Osterreich Uber eine Zweigstelle Einlagen
entgegennehmen oder sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen erbringen, haben der zustédndigen
Sicherungseinrichtung des Herkunftsmitgliedstaates alle Informationen zu erteilen, die diese benétigt, um
sicherzustellen, dass die Einleger (Anleger) unverziiglich und ordnungsgeman entschadigt werden.

(10) Die Sicherungseinrichtungen haben ihre Systeme regelméaRig Tests zu unterziehen und die FMA hat die
Sicherungseinrichtungen gegebenenfalls zu unterrichten, wenn die FMA Probleme in einem Kreditinstitut
festgestellt hat, die voraussichtlich zu einer Auslésung der Einlagensicherung fihren werden.

§ 93b. (1) Firr die Feststellung von Forderungen gemafl § 93 Abs. 3b, die gemal § 93 Abs. 3c angemeldet
wurden, die Bemessung der Beitragsleistung der Mitgliedsinstitute und die Auszahlung von
Entschadigungsbetragen sind die folgenden Abs. 2 bis 5 anzuwenden.

(2) Die Hohe der Forderung ist nach dem Marktwert der Instrumente im Zeitpunkt des Eintritts des Sicherungs-
falles geméafd § 93 Abs. 3 und 3a zu bestimmen. Die Forderung umfasst auch Zinsen und Dividenden, die im
Zeitraum zwischen dem Eintritt des Sicherungsfalles (§ 93 Abs. 3 und 3a) und der Auszahlung der Entschadigung
angefallen sind.

(3) Der gemal § 23 Abs. 7 DepG bestellte Kurator hat der Sicherungseinrichtung alle fiir die Feststellung der
Héhe von Entschadigungsanspriichen erforderlichen Informationen zu erteilen und mit der Sicherungseinrichtung
zusammenzuarbeiten. Der Kurator hat insbesondere die Sicherungseinrichtung ehestmdglich uber die
Zusammensetzung und Hohe der Sondermasse gemaR § 23 Abs. 6 DepG zu informieren.

Seite 6 von 7



(4) Die Sicherungseinrichtung hat unverziglich nach Ablauf des Anmeldungszeitraums Beitrdge der
Mitgliedsinstitute zur Deckung der Entschadigungsanspriiche einzuheben. Die Beitragsleistung der
Mitgliedsinstitute fiir die Auszahlung der Entschadigungen fir Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen ist
nach dem Anteil der in Anlage 2 zu 8 43, Teil 2, Position 4 enthaltenen Provisionsertrdge aus
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen am Gesamtbetrag der genannten Provisionsertrage aller
Mitgliedsinstitute zum vorhergehenden Bilanzstichtag zu bemessen. Bei Kreditinstituten, die das
Mitarbeitervorsorgekassengeschéaft betreiben, sind hingegen der Bemessung an Stelle der vorgenannten
Provisionsertrage die gesamten Vergutungen fir die Vermdgensverwaltung gemaf 8 26 Abs. 3 Z 2 BMSVG und
§ 70 2. und 3. Satz BMSVG zu Grunde zu legen.

(5) Stehen der Feststellung der Forderungen oder der Aufbringung der Entschadigungswerte au3ergewdhnliche
Hindernisse entgegen, oder teilt der gemaR § 23 Abs. 7DepG bestellte Kurator mit, dass die Feststellung der
Hohe der Sondermasse gemal § 23 Abs. 6 DepG auf ungewdéhnliche Schwierigkeiten st6i3t, und kann auf Grund
dessen die Frist gemafl § 93 Abs. 3a nicht eingehalten werden, so verlangert sich diese Frist um weitere drei
Monate. Der Bundesminister fur Finanzen ist weiters auf Antrag der betroffenen Sicherungseinrichtung berechtigt,
nach Anhdrung der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank die Verlangerung der Frist um drei Monate zu
bewilligen, wenn dies auf Grund besonderer Umstdnde zur Abwehr eines volkswirtschaftlichen Schadens,
insbesondere durch die Gefahrdung der Stabilitdt des Finanzsystems, erforderlich ist.

§ 93c. Die 88 93 bis 93b gelten bei Kreditinstituten gemaf § 1 Abs. 1 und 8 9 und Wertpapierfirmen gemaf § 12
WAG 2007, denen die Konzession oder Berechtigung zur Entgegennahme sicherungspflichtiger Einlagen oder
zur Durchfuihrung sicherungspflichtiger Wertpapierdienstleistungen entzogen wurde oder deren diesbezigliche
Konzession oder Berechtigung erloschen ist, fur alle Einlagen und Forderungen, die bis zum Zeitpunkt des
Entzugs oder des Erléschens dieser Konzession oder Berechtigung entgegengenommen wurden oder
entstanden sind, auch dann, wenn der Sicherungsfall gemaf § 93 Abs. 3 Z 1 bis 4 nach dem Entzug oder
Erldschen dieser Konzession oder Berechtigung eingetreten ist. Solche Institute haben alle in den 88 93 bis 93b
genannten Verpflichtungen gegeniiber der Sicherungseinrichtung ungeachtet des Entzugs oder Erldschens der
Konzession oder Berechtigung zu erfullen.

§ 103h. Ab dem 1. Janner 2010 gilt § 93 Abs. 3 mit der Mal3gabe, dass die Einlagen natirlicher Personen bis zu
einem Betrag von 100 000 Euro gesichert sind. Weiters gilt ab dem 1. Janner 2010 § 93a Abs. 3 mit der
MalRgabe, dass die Sicherungseinrichtungen die Summe der Differenzbetrdage mitzuteilen haben, die die
Differenz zwischen 50 000 Euro und 100 000 Euro bilden und der Bundesminister fir Finanzen diesen
Differenzbetrag zur Verfigung zu stellen hat. Die fir § 93a Abs. 3 erforderlichen Budgetmittel werden im Wege
von Uberschreitungsermachtigungen zur Verfiigung gestellt (Artikel VIl Abs. 1 Z 14 und Z 15 Bundesfinanz-
gesetz 2008) und dirfen auch durch Mehreinnahmen aus Kreditoperationen bedeckt werden; in diesem Fall ist §
41 Abs. 6 Bundeshaushaltsgesetz (BHG), BGBI. Nr. 213/1986, in der Fassung BGBI. | Nr. 20/2008 nicht
anzuwenden.

§ 103k. Ab dem 1. Janner 2011 gilt § 93 Abs. 4 mit der MaRRgabe, dass die Einlagen nicht naturlicher Personen
bis zu einem Betrag von 100 000 Euro gesichert sind.

Seite 7von 7



	XIX. EINLAGENSICHERUNG und ANLEGERENTSCHÄDIGUNG
	Auszug aus dem österreichischen Bankwesengesetz in der Fassung 2011

